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Sie fragen —

wir
antworten

In dieser Rubrik beantworten
Fachleute Fragen von Abon-
nenten, die auch für andere Le-

ser von Interesse sind. Dieser
Leserdienst ist für Sie unent-

geltlich.
(Für Auskünfte, die nicht publi-
ziert werden, wird ein Unko-

stenbeitrag erhoben.)

AHV-Information

IV-Rente und
AHV-Rente
Eine Leserin aus N. stellt eine

ganze Anzahl Fragen, die von
ihrer gegenwärtigen persönlichen
Situation ausgehen und daraus
verschiedene Möglichkeiten zu-
künftiger Veränderungen ablei-
ten.
Die Frau ist 59, der Mann 64 Jah-
re alt. Das Ehepaar heiratete
1977, seit 1978 bezieht der Mann
eine IV-Rente, samt einer Zu-
satzrente für die Ehefrau.

Erie riocb wäre riie Eririwenrenfe?

80% der Invalidenrente, berech-
net auf der gleichen Grundlage
wie diese. Machen beispielsweise
die Invalidenrente und die Zu-
satzrente zusammen 1775 Fr. aus
(1365 + 410 Fr.), so beträgt die
Witwenrente im Regelfall 1092
Franken.

Eri'rri eine flririwenrenie he/m Fr-
reiche« ries 62. Ariers/abT-es in eine
ri/iersrenie wmgewanrie/i

Ja, und zwar in der Regel berech-
net auf den Grundlagen, wie sie
für die Berechnung der Witwen-
rente massgebend waren. Aus
Platzgründen kann auf die Son-
derfälle nicht eingegangen wer-
den.

Em /L-Een/«erza/z/Z oMga/orrich
AEEF-Reriröge, riie in rier Rege/
iie/er sind a/.s die eines Frwerbsiä-
/igen. ILerden die .Beiträge heim
t/heririii in das ri//F-Reniena/ier
berücksicbiigi wnri erhö/zi sich die
Rente desha/h

Bei der Ablösung einer IV-Rente
durch eine AHV-Rente wird auf
die gleichen Berechnungsgrund-
lagen abgestellt, die für die Be-
rechnung der IV-Rente massge-
bend waren, falls dies für den
Rentner vorteilhafter ist. Mit an-
deren Worten: Es wird eine Ver-
gleichsrechnung angestellt; das

günstigere Resultat zählt für den
Rentenanspruch. Bezahlt der IV-
Rentner nur einen Verhältnis-
mässig bescheidenen AHV-Bei-
trag und ist die Ehefrau nicht er-
werbstätig, so wird in der Regel
die AHV-Rente durch die AHV-
Beiträge nicht verbessert (aber
auch nicht verschlechtert).

Mnss man sich anme/rie«, wenn
man a/s 7F-Reniner in das /1//K-
drier kommi?

Grundsätzlich nein. Eine Anmel-
dung für eine AHV-Rente ist nur
erforderlich, wenn vorher keine
andere Rente bezogen wurde.

Franz E/o^mann

Der Jurist
gibt Auskunft

Unterstützungspflicht
der Geschwister
Meine öiyährige Schwester ist so
schwer bi/riw geworden, dass die
/y/ege zw 7/aase in absehbarer Zeit
nicht mehr erbracht werden kann,
ich möchte Sie /ragen, wie die
E7eimp/7egeriosien bestritten wer-
den soi/en, wenn ihr erspartes Ge/ri
at/gebrawcrii ist. Z)a mit einem
mehyährige« iEeimaz/entha/t zw
rechnen ist, möchte ich ««ange-
nehme iibe/Ta.scriwn.g'e« vermei-
den. Müssen die nicht aws AE/K-

«nd E/z7/7ose«entschädigw«g ge-
deckten Rosten von mir rasp. mei-
nen Rindern getragen werden?
Fies könnte z«m zwangsmässigen
Ferkazy««seres F/ternhawses/üh-
ren, das ich aus einer Frbiei/wng
seinerzeit übernommen habe.

R. F. ind.

Nicht nur Verwandte in auf- und
absteigender Linie, also Eltern,
Kinder, sondern auch Grossei-
tern und Enkel sind zur gegensei-
tigen Unterstützung verpflichtet.
Auch die Geschwister sollen sich
in Notlagen beistehen. So will es

die Verwandtenunterstützungs-
pflicht der Artikel 328 und 329
des Zivilgesetzbuches. Nicht un-
terstützungspflichtig sind dage-
gen die Geschwisterkinder und
deren weitere Nachkommen, also
Ihre beiden Kinder als Nichte
und Neffe gegenüber Ihrer
Schwester.
Laut ausdrücklicher Gesetzes-
bestimmung können die Ge-
schwister nur dann zur Unter-
Stützung herangezogen werden,
wenn sie sich in günstigen Ver-
hältnissen befinden. Laut der
einschlägigen Gerichtspraxis sind
solche nur dann zu bejahen, wenn
die Unterstützungsbeiträge keine
wesentliche Beeinträchtigimg der
Lebenshaltung darstellen. Dem
Pflichtigen muss es selbst möglich
sein, in ausreichendem Masse für
Alter und Krankheit vorzusor-
gen, laufende Bedürfnisse nach
Bildung, Vergnügung und Kultur
zu befriedigen und daneben

Arthrose heilbar?
Erfolgreiche Behandlung von Ge-
lenk- und Rückenversteifung.
Dr. med. Th. Feldweg erklärt in die-
sem hilfreichen Buch in 24 Kapiteln
die Krankheit, ihre Auswirkungen,
die Heilmassnahmen und vieles an-
dere Wissenswerte und gibt zum
Schluss einige Beispiele von
Selbstbehandlung und Heilung.
Eine bemerkenswerte Publikation!
112 Seiten mit vielen Bildern, nur Fr.
18.80 + Versandspesen. Bitte Inse-
rat mit Ihrer Adresse einsenden an:

Verlag Wissen und Fortschritt, 5
3000 Bern 5, Tel. 031 /25 73 77 n



durchaus auch einmal einen Be-

trag für «Unnötiges» auszugeben,
ohne sich deswegen in anderen
Bereichen einschränken zu müs-
sen. Die Geschwister müssen mit
anderen Worten wohlhabend
sein.
Zur Beurteilung der finanziellen
Situation ist nicht nur das Ein-
kommen, sondern auch das Ver-
mögen massgeblich. Soweit die-
ses allerdings in einer Liegen-
schaft gebunden ist, kann es nur
durch die Aufnahme einer Hypo-
thek oder durch den Verkauf der
Liegenschaft verflüssigt werden.
Ist die Aufnahme einer Hypothek
resp. die daraus entstehende
Zinsbelastung vom Unterstüt-
zungspflichtigen infolge eines
hohen Einkommens problemlos
zu verkraften, wird man ihm wohl
die Zahlung eines höheren Betra-
ges zumuten können. Ebenso ist
es denkbar, dass die Fürsorgebe-
hörde lediglich eine zinslose Si-
cherstellung der Unterstützungs-
anspräche auf dem Grundstück
verlangt. Damit wird erreicht,
dass im Falle der Veräusserung
der Liegenschaft die sicherge-
stellte Forderung realisiert wer-
den kann, ohne den Unterstüt-
zungspflichtigen bis zu diesem
Zeitpunkt selbst zu belasten.
Würde aber die Zahlungspflicht
dazu führen, dass die Liegen-
Schaft verkauft werden muss, so
wären die Interessen des Pflichti-
gen an einer eigenen Alters- und
Krankheitsvorsorge verletzt. Oft-
mais stellen gerade Liegenschaf-
ten eine zweite oder dritte Säule
dar. Gerade eine solche ausrei-
chende Vorsorge wird den Ge-
schwistern aber laut den oben
vorgestellten Grundsätzen ge-
stattet. In diesem Umfange kann
ein Geschwisterteil also nicht zu
Unterstützungsleistungen heran-
gezogen werden.

Die Fürsorgebehörden, welche
normalerweise nach Leistung von
Fürsorgebeiträgen Abklärungen
über allfällige untersützungs-
Pflichtige Verwandte treffen,
handeln nach dem Grundsatz,
nicht unnötig in den Besitzstand

des Unterhaltspflichtigen einzu-
greifen und schon gar nicht durch
Lösung des einen Fürsorgefalles
einen neuen möglichen Fürsorge-
fall zu schaffen. Im Zweifelsfalle
wird somit die öffentliche Hand
nicht auf die Verwandten zurück-
greifen, sondern die Fürsorgelei-
stungen aus den dafür vorgesehe-
nen Staatsmitteln tragen. Dies
wird natürlich um so leichterfal-
len, je besser die Staatskasse ge-
füllt ist. Die Behörde und letzt-
endlich auch die Gerichte haben
allerdings ein recht grosses Er-
messen, und die gesetzlichen Be-
Stimmungen sind weit gefasst.
Entscheidend sind in jedem Ein-
zelfall die konkreten Umstände.
Es ist deshalb leider nicht mög-
lieh, konkretere allgemeingültige
Angaben zu machen. Es ist aber
praktisch auszuschliessen, dass
durch die Inanspruchnahme der
Verwand tenunterstützungspflicht
ein Hausverkauf stattfinden
muss. Es sei denn, der Unterstüt-
zungspflichtige habe ein grosses
Vermögen ausschliesslich in vie-
len Liegenschaften angelegt. Sie,
Heber Herr L., brauchen sich also
keine unnötigen Sorgen zu ma-
chen.

L/c. ihr. Markiü' //es,s
FechAazzwa/t

Ärztlicher Ratgeber

Erschwerte
Nasenatmung
zl/s tzzzazzgezzehme Vach/o/ge e/zzez-

/ezektezz Lr/ca/iMZig vor zwei /ahz-ezz

zst ezzz cArozzwc/zer, Azzr/zzäckzger
Schzzzzp/ezz zwz/zckgeb/z'ebezz. /ch
war bez hrez kom/zetezztezz Fach-
ärztezz zzz Fehazzä/zzzzg, äze ez'zze

/ezchte Fessezizzzg zzzstazzzfe brach-
/ezz. zV/z'tZzzybz-wch her ka/tezz IL/Z-

Zerzzzzg machte 5/ch zto Vasezz/ez-
hezz wzeher mz't verstärk/er JLzr-
kzzzzg bemerkbar.
Mezzz Frob/em; /ch sch/a/e sehr
azzz-zzhzg, ha hze Atmzzzzg hzzrch hze

Vase sehr erschwert zst. Lr/ezchte-

rtzzzg bz/zzg/ mzr y'ewez/s ezzz S/zray,
her vermwt/zch hze gerezztezz
Sch/ezmhäaZe zzzm Abschwehezz

brzzzgt. Dz'e Frozehzzr mzzss zch aber
a//e hrez bzs vzer SYizzzhezz wzeher-
ho/ezz.

Szzzh /hzzezz so/che /£razzkhezt.s/ä7/e
bekazzzzt? Kezzzzezz S7e ezzz //ez/ver-
/ahrezz oher ezzz wirksames Mehz-
kamezzt, has mzch vozz hz'esem /ästz-

gezz Lezhezz be/rezezz wärhe?
//err M. M zzz Z.

Sie sprechen hier ein ebenso häu-
figes wie lästiges Leiden an. Falls
die anatomischen Verhältnisse in
Ihren Nasengängen in Ordnung
sind, was ich aufgrund ihrer An-
gaben (Konsultation von drei
Fachärzten) annehme, würde ich
folgendes Vorgehen empfehlen:
Lassen Sie ab sofort den Nasen-

spray beiseite, denn vermutlich
hat sich Ihre Nasenschleimhaut
schon zu sehr daran gewöhnt, und
die jeweilige Wirkung ist daher
nur von kurzer Dauer. Der län-
gerdauernde Gebrauch solcher
Medikamente ist nicht ganz un-
bedenklich. Machen Sie zu Be-
ginn zweimal, später noch einmal
täglich eine Nasenspülung mit
physiologischer Kochsalzlösung
oder mit der gebrauchsfertigen
Prohinel-Lösung aus der Apo-
theke. Verwenden Sie anstelle des

Sprays eine milde Nasensalbe,
z.B. Meersalz-Salbe oder Nasen-
salbe nach Professor Rüedi. Ob-
wohl sich damit kein unmittelba-
rer und spektakulärer Erfolg ein-
stellt, lohnt es sich, diese Mass-
nahmen über einen längeren
Zeitraum fortzuführen, denn nur
so kann sich mit der Zeit die nor-
male Funktion der Nasen-
Schleimhaut wieder einstellen.

Z)z\ meä. Fetez-Koh/ez-
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